
Vorsteuerabzug: Kontoauszug als Rechnungsbeleg
Rechnet ein Kreditinstitut mittels Kontoauszug über eine erbrachte Leistung ab (z.B. 
Kontoführung, Depotverwaltung, Wertpapierhandel), kommt dem Kontoauszug 
Abrechnungscharakter zu. 

Das hat zur Folge, dass der Kontoauszug als Rechnung im Sinne des Umsatzsteuergesetzes 
anzusehen ist. Allerdings muss auch ein Kontoauszug alle inhaltlichen und formalen 
Anforderungen einer Rechnung erfüllen, um dem Bankkunden den Vorsteuerabzug zu 
ermöglichen. Dazu reicht ein „Standard-Kontoauszug“ in der Regel aus, obwohl hier oft nur der 
Name des Leistungsempfängers aufgeführt wird. Denn man kann die erforderlichen weiteren 
Angaben (z.B. die genaue Anschrift) oft aus den übrigen vorhandenen Unterlagen erlangen. 

Hinweis: Kontoauszüge, die lediglich Mitteilungen über den Zahlungsverkehr beinhalten, stellen 
keine Rechnung dar (OFD Koblenz vom 11.2.2008, Az. 7280 A – St 44).


